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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1950

Norm

AngG §27 Z5 E5b

Rechtssatz

In der 1945 erfolgten Verhaftung des Angestellten als Nationalsozialist (ohne daß es zur Einleitung eines

Strafverfahrens gekommen wäre) liegt kein Unglücksfall im Sinne des § 27 Z 5 AngG.

Entscheidungstexte

4 Ob 12/50

Entscheidungstext OGH 12.06.1950 4 Ob 12/50

Veröff: Arb 5195

Schlagworte

SW: Festnahme, Nazi, Entlassungsgrund, wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis,

Arbeitsverhältnis, Dienstverhinderung, längere Freiheitsstrafe, Abwesenheit
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